
Die Thesen
Von Notger Slenczka

Die 95 Ihesen Martin Luthers markieren ach allgemeinem Verständnis
den Beginn der Reformation. Die These ist vielleicht och bekannt: die
übrigen Thesen werden selten gelesen Wer sich auf s1e einlässt und s1e
wirklich und aufmerksam liest, der rlebt, wenn Spektakuläres erwar
eine Enttäuschung. Schon die Abfolge der Thesen ist auf den ersten Blick
übersichtlich und lässt keinen klaren Gedankengang erkennen. ES werden
offensichtlich Spezialprobleme des Bufßsakraments und der Ablasspraxis e7-

Ortert, die in der Gegenwart nicht mehr bekannt sind und daher nicht mehr
relevant seın scheinen. Das Revolutionäre dieses Textes im Vergleich ZUr

seinerzeitgenössischen Theologie entgeht dem heutigen Leser völlig, aber man
trifit eben auch nicht sofort auf Einsichten der Reformation, die 1m Laufe der
Jahrhunderte 1m Protestantismus unte die theologischen Selbstverständlich-
keiten aufgenommen worden waren Fremd steht dieser Text 1n se1iıner eige-
nNenNn Zeit Er nımm(t<, wird gleich erkennbar werden, ZWar viele TIhemen der
klassischen monastischen und franziskanischen Bußtheologie auf, bricht aber
mıt dem Grundverständnis des Bußsakraments und fügt sich som1 iın die
dogmen- und theologiegeschichtliche amalige Debattenlage nicht mehr eın
geENAUSO rem! aber ste der Geschichte seiner Rezeption und der der
Reformation orientierte Theologie gegenüber, deren Beginn &-  er vorgeblich
darstellt Spürbar wird das spätestens daran, ass das Ihema der Buße,
das c5 1er geht und das Luther als die zentrale Signatur des Christenlebens
betrachtet, 1m heutigen Protestantismus doch eher randständig ist

tärker als UuUrc ihren Inhalt wirkten die 905 Thesen durch die Szene, in die
sıie eingefügt sind und miıt der sıie überliefert wurden: das abendliche Anschla-
CN der Thesen die Schlosskirchentür und dadurch, ass dieser Text eiıne
Initialzündung Wäal für das Lehrverfahren, das ıin Rom ih angestrengt
wurde. Als Symbol, nicht urc ihren Inhalt sind die 95 TIhesen ZU SINN-
bildlichen rsprung der Reformation und das Datum se1iner Veröffentlichung
ZUuU Bezugspunkt VOIN Reformationsjubiläen geworden.

Der Inhalt der TIhesen ist auch 1m Laufe der Reformationsdekade und 1im
diesjährigen Jubiläumsjahr eigentümlich unbedacht geblieben. Soweit ich
sehe, richtete lediglich die Theologische ıin Straßburg eine Veranstal-
tung au S, die dem Inhalt der Thesen gewidmet WAÄdI[l. Dem steht der Befund
gegenüber, ass die symbolische Handlung, durch die die TIhesen sich 1NSs
kollektive Gedächtnis eingegrabden haben, 1mM Laufe der Lutherdekade und
auch davor) durchaus Zu. Gegenstand eiıner itzigen Diskussion geworden
ist der Frage, ob dieses Ereignis S! wIı1e 5 die Erinnerung epräagt hat,
überhaupt stattgefunden hat Diese rage hat, scheint c5, die Aufmerk-
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Die 95 Thesen
Von Notger Slenczka

Die 95 Thesen Martin Luthers markieren nach allgemeinem Verständnis 
den Beginn der Reformation. Die erste These ist vielleicht noch bekannt; die 
übrigen 94 Thesen werden selten gelesen. Wer sich auf sie einlässt und sie 
wirklich und aufmerksam liest, der erlebt, wenn er Spektakuläres erwartet, 
eine Enttäuschung. Schon die Abfolge der Thesen ist auf den ersten Blick un- 
übersichtlich und lässt keinen klaren Gedankengang erkennen. Es werden 
offensichtlich Spezialprobleme des Bußsakraments und der Ablasspraxis er- 
örtert, die in der Gegenwart nicht mehr bekannt sind und daher nicht mehr 
relevant zu sein scheinen. Das Revolutionäre dieses Textes im Vergleich zur 
seinerzeitgenössischen Theologie entgeht dem heutigen Leser völlig, aber man 
trifft eben auch nicht sofort auf Einsichten der Reformation, die im Laufe der 
Jahrhunderte im Protestantismus unter die theologischen Selbstverständlich- 
keiten aufgenommen worden wären. Fremd steht dieser Text in seiner eige- 
nen Zeit: Er nimmt, so wird gleich erkennbar werden, zwar viele Themen der 
klassischen monastischen und franziskanischen Bußtheologie auf, bricht aber 
mit dem Grundverständnis des Bußsakraments und fügt sich somit in die 
dogmen- und theologiegeschichtliche damalige Debattenlage nicht mehr ein; 
genauso fremd aber steht er der Geschichte seiner Rezeption und der an der 
Reformation orientierten Theologie gegenüber, deren Beginn er vorgeblich 
darstellt. Spürbar wird das spätestens daran, dass das Thema der Buße, um 
das es hier geht und das Luther als die zentrale Signatur des Christenlebens 
betrachtet, im heutigen Protestantismus doch eher randständig ist.

Stärker als durch ihren Inhalt wirkten die 95 Thesen durch die Szene, in die 
sie eingefügt sind und mit der sie überliefert wurden: das abendliche Anschla- 
gen der Thesen an die Schlosskirchentür und dadurch, dass dieser Text eine 
Initialzündung war für das Lehrverfahren, das in Rom gegen ihn angestrengt 
wurde. Als Symbol, nicht durch ihren Inhalt sind die 95 Thesen zum sinn- 
bildlichen Ursprung der Reformation und das Datum seiner Veröffentlichung 
zum Bezugspunkt von Reformationsjubiläen geworden.

Der Inhalt der Thesen ist auch im Laufe der Reformationsdekade und im 
diesjährigen Jubiläumsjahr eigentümlich unbedacht geblieben. Soweit ich 
sehe, richtete lediglich die Theologische Fakultät in Straßburg eine Veranstal- 
tung aus, die dem Inhalt der Thesen gewidmet war. Dem steht der Befund 
gegenüber, dass die symbolische Handlung, durch die die Thesen sich ins 
kollektive Gedächtnis eingegraben haben, im Laufe der Lutherdekade (und 
auch davor) durchaus zum Gegenstand einer hitzigen Diskussion geworden 
ist unter der Frage, ob dieses Ereignis so, wie es die Erinnerung geprägt hat, 
überhaupt stattgefunden hat. Diese Frage hat, so scheint es, die Aufmerk־
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samkeit Lasten der rage ach dem Inhalt der Ihesen völlig absorbiert.
Ich verfahre ler umgekehrt, lasse die systematisch relativ unınteressante
rage ach den Umständen der Veröffentlichung der lhesen fort un werfe
einen Blick auf den Inhalt, freilich mıiıt dem Hinwelis, ass die Thesen In ihrer
Sprengkraft sich ıIn der 'Tat 1NIUT ann erschliefen, Wenn INa S1€ gemeinsam
mıit der Begründung dieser I1hesen liest, den „Resolutiones disputationum
de indulgentiarum virtute Entfaltungen der Disputationen Her die raft
der Ablässe, 1n denen Luther die eisten der 95 Thesen durch kürzere der
längere Auslegungen (conclusiones, Schlüsse) erläutert un begründet. Diese
Resolutiones hatte Luther 1m Februar 1518 handschriftlich miıt der Bıitte
Druckgenehmigung Bischof Hieronymus Von Brandenburg geschickt;

Mai schickte S1€e den Papst, Miıtte 1518 ann erschienen s1e 1m Druck
Es sind diese Schlussreden, die den 95 1hesen den spin geben, der ihre Wir-
kung tiefgreifend machte.

Was 1st also das Bahnbrechende den 95 TIhesen un der ort Veri{ir
Bufßtheologie? Dazu eineel VON Beobachtungen, die Anläufe einer
späteren Kommentierung der Thesen un der Resolutiones darstellen

Die 95 Thesen in der Geschichte des Bußverständnisses
kinzusetzen ist mıiıt den Heiden ersten Thesen:

»l Nnser Herr und Lehrer Jesus Christus, als ‚Iut Buße UuUSW., da wollte
CI, dass das Leben der Gläubigen Buße se]l.

Dieses Wort ann nicht verstanden werden, dass sich auf die sakramentale
Bufße ezieht (d.h die Buße] des Bekenntnisses und der Genugtuung, die UrCc
den i1Menst der Priester gefeiert wird)  *

Zunächst einmal: Luther unterscheidet die 1m Jesuswort gemeinte Bufße Von
der Institution des Bufssakraments.

11 Das Bußsakrament un die se1it dem Vierten Laterankonzil 1215 geltende
jährliche Beichtpflicht 1st, das chicke ich VOoTaus, eine der großartigsten Inst1i-
tutionen der Christenheit. In ihr kommt einer Entlastung des Gewissens
Von der Sündenschuld VOT Gott, die Urc ein Wort des Priesters („egO aD-
solvo” „ich spreche dich u) mıiıt Bindekraft für die wigkeit zugesprochen
wird, sofern Trel Voraussetzungen auf Seiten des Beichtenden, des Poönitenten,
egeben SiNd: das Bekenntnis er Sünden (confessio T1S Bekenntnis des
Mundes), die Herzensreue (contritio cordis Zerknirschung des Herzens)
un die Ablösung der zeitlichen (d.h zeitlich begrenzten Sündenstrafen

Ich erlaube mir darum, uch dem Charakter der Rubrik ın dieser Zeitschrift folgend, auf
Anmerkungen verzichten. 1le Übersetzungen 1m Folgenden sind VOIN mIr; die Thesen
selhbst werden NUT ach den Thesen ıtiert (lateinischer ext y  y die Resolutiones
ach der Bonner Ausgabe un: ach der
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samkeit zu Lasten der Frage nach dem Inhalt der Thesen völlig absorbiert. 
Ich verfahre hier umgekehrt, lasse die systematisch relativ uninteressante 
Frage nach den Umständen der Veröffentlichung der Thesen fort und werfe 
einen Blick auf den Inhalt, freilich mit dem Hinweis, dass die Thesen in ihrer 
Sprengkraft sich in der Tat nur dann erschließen, wenn man sie gemeinsam 
mit der Begründung dieser Thesen liest, den ״Resolutiones disputationum 
de indulgentiarum virtute“ - Entfaltungen der Disputationen über die Kraft 
der Ablässe, in denen Luther die meisten der 95 Thesen durch kürzere oder 
längere Auslegungen (conclusiones, Schlüsse) erläutert und begründet. Diese 
Resolutiones hatte Luther im Februar 1518 handschriftlich mit der Bitte um 
Druckgenehmigung an Bischof Hieronymus von Brandenburg geschickt; am 
30. Mai schickte er sie an den Papst, Mitte 1518 dann erschienen sie im Druck. 
Es sind diese Schlussreden, die den 95 Thesen den spin geben, der ihre Wir- 
kung so tiefgreifend machte.

Was ist also das Bahnbrechende an den 95 Thesen und der dort vertretenen 
Bußtheologie? Dazu eine Reihe von Beobachtungen, die erste Anläufe zu einer 
späteren Kommentierung der Thesen und der Resolutiones darstellen.1

i. Die 95 Thesen in der Geschichte des Bußverständnisses

Einzusetzen ist mit den beiden ersten Thesen:

 Unser Herr und Lehrer Jesus Christus, als er sagte ,Tut Buße .. / usw., da wollte .״1
er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei.
2. Dieses Wort kann nicht so verstanden werden, dass es sich auf die sakramentale 
Buße bezieht (d. h. [die Buße] des Bekenntnisses und der Genugtuung, die durch 
den Dienst der Priester gefeiert wird).“

Zunächst einmal: Luther unterscheidet die im Jesuswort gemeinte Buße von 
der Institution des Bußsakraments.

1.1. Das Bußsakrament und die seit dem Vierten Laterankonzil 1215 geltende 
jährliche Beichtpflicht ist, das schicke ich voraus, eine der großartigsten Insti- 
tutionen der Christenheit. In ihr kommt es zu einer Entlastung des Gewissens 
von der Sündenschuld vor Gott, die durch ein Wort des Priesters (״ego te ab- 
solvow ־־ ״ ich spreche dich los“) mit Bindekraft für die Ewigkeit zugesprochen 
wird, sofern drei Voraussetzungen auf Seiten des Beichtenden, des Pönitenten, 
gegeben sind: das Bekenntnis aller Sünden (confessio oris - Bekenntnis des 
Mundes), die Herzensreue (contritio cordis - Zerknirschung des Herzens) 
und die Ablösung der zeitlichen (d.h. zeitlich begrenzten) Sündenstrafen

1 Ich erlaube mir darum, auch dem Charakter der Rubrik in dieser Zeitschrift folgend, auf 
Anmerkungen zu verzichten. Alle Übersetzungen im Folgenden sind von mir; die 95 Thesen 
selbst werden nur nach den Thesen zitiert (lateinischer Text: WA 1,233-238), die Resolutiones 
nach der Bonner Ausgabe und nach der WA.
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(satisfactio operi1s die Genugtuung Urc die Tat) Das Absolutionswort
stellt ach der aristotelisch beeinflussten Deutung des Sakraments die „forma
sacramenti“ dar, die confessio, die contritio un: die satisfactio hingegen sind
die „mater1a sacramenti , die 1mM Wort aufgenommen un: verändert wird.

1.2 Das Ablassinstitut, das iın diesen Ihesen „über die Kraft der Ab-
lässe“ geht, hat Cs mıit diesem etzten Teil des Bufssakraments (un, enn
der mıiıt eld erwerbende Ablass tellte eine Ermäßigung (oder einen oOtal-
nachlass) der zeitlichen Sündenstrafen dar, die entweder Urc Bußübungen

Lebzeiten Fasten, Almosengeben, Wallfahrten eic der eben durch das
zeitlich begrenzte Leiden 1mM Fegefeuer abzuleisten sind. (‚enau diese Bufszeit
1m Fegefeuer ach dem Tod wird 1m Ablass verkürzt cs geht also nicht
den acnlass der Schuld, sondern der Strafe. Diese Unterscheidung ist aufden
ersten Blick merkwürdig, auf den zweıten völlig einsichtig: uch zwischen-
menschlich kommt OlI, ass WITr einander vergeben un: wieder 1n die (je-
meinschaft aufnehmen hne ass damit Schadensersatzansprüche erledigt
waren der anders: Vergebung ann nicht azu führen, ass die rund-
regeln der Gerechtigkeit verletzt werden.

Das Ablassinstitut ermöglicht die Ermäßigung, das heifßst die zeitliche Ver-
kürzung der Sündenstrafen, die Lebzeiten och nicht abgeleistet sind un:
1m Fegefeuer ach dem Tod abgebüßt werden können. LDieser gleic ist
möglich, weil Christus einerseıits un: die Heiligen andererseits überpflichtige
Verdienste erworben aben, die als Schatz der Kirche (thesaurus ecclesiae)
dieser ZUur Verfügung stehen un VoOoN ihr den Gläubigen als Ausgleich für die
VOoON ihnen geschuldeten Ausgleichsleistungen (satisfactiones) angeboten WeTl-
den können. Der Ablass aber die Inanspruchnahme des Bufssakraments
VOTraus, das heifßt Nur derjenige, der der Vergebung der Schuld gültig teil-
haftig geworden ist, kommt in den (Grenuss des Nachlasses der Sundenstrafen.
on 1es macht den Brauch, Ablässe auch für Verstorbene erwerben,
fragwürdig.
1.3. Schrittweise Universalisierung des Bußsakraments: Dass „Buße” ach
christlichem Verständnis nicht die (mindestens jährliche) Inanspruchnahme
des Bufssakraments meln un:! nicht auf diese limitiert ISt, sondern eın lebens-
länglicher un: lebensbegleitender Prozess ist, ist 1n den ersten 'Ihesen impli-
ziert Diese Entinstitutionalisierung des Bufissakraments hat 1U  —3 eiıne Folge,
mıt der sich die 05 Ihesen ıIn die Geschichte des Bufsverständnisses nicht Ul,
sondern in die Geschichte der abendländischen Kultur eingezeichnet en
Die Geschichte des Bufssakraments ist nämlich die Geschichte seiner Uni-
versalisierung. Während Beginn der Christentumsgeschichte strıittig Wäl,
ob cs überhaupt für diejenigen, die ach der Lebensumk: der Taufe wieder
in Sunden elen, eiıne Chance einer zweıten Umkehr geben könne, wurde
1MmM au{fe des Jahrhunderts das Bufssakrament zunächst für Ausnahmefälle
reserviert: Offentliche Sünder, die die Strafe der Exkommunikation auf sich
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(satisfactio operis ־ die Genugtuung durch die Tat). Das Absolutionswort 
stellt nach der aristotelisch beeinflussten Deutung des Sakraments die ״forma 
sacramenti“ dar, die confessio, die contritio und die satisfactio hingegen sind 
die ״materia sacramenti“, die im Wort aufgenommen und verändert wird.

1.2. Das AblassinstituU um das es in diesen Thesen ״über die Kraft der Ab- 
lasse“ geht, hat es mit diesem letzten Teil des Bußsakraments zu tun, denn 
der mit Geld zu erwerbende Ablass stellte eine Ermäßigung (oder einen Total־ 
nachlass) der zeitlichen Sündenstrafen dar, die entweder durch Bußübungen 
zu Lebzeiten ־־־ Fasten, Almosengeben, Wallfahrten etc. - oder eben durch das 
zeitlich begrenzte Leiden im Fegefeuer abzuleisten sind. Genau diese Bußzeit 
im Fegefeuer nach dem Tod wird im Ablass verkürzt - es geht also nicht um 
den Nachlass der Schuld, sondern der Strafe. Diese Unterscheidung ist auf den 
ersten Blick merkwürdig, auf den zweiten völlig einsichtig: Auch zwischen- 
menschlich kommt es vor, dass wir einander vergeben und wieder in die Ge- 
meinschaft aufnehmen ־׳־ ohne dass damit Schadensersatzansprüche erledigt 
wären. Oder anders: Vergebung kann nicht dazu führen, dass die Grund- 
regeln der Gerechtigkeit verletzt werden.

Das Ablassinstitut ermöglicht die Ermäßigung, das heißt: die zeitliche Ver- 
kürzung der Sündenstrafen, die zu Lebzeiten noch nicht abgeleistet sind und 
im Fegefeuer nach dem Tod abgebüßt werden können. Dieser Abgleich ist 
möglich, weil Christus einerseits und die Heiligen andererseits überpflichtige 
Verdienste erworben haben, die als Schatz der Kirche (thesaurus ecclesiae) 
dieser zur Verfügung stehen und von ihr den Gläubigen als Ausgleich für die 
von ihnen geschuldeten Ausgleichsleistungen (satisfactiones) angeboten wer- 
den können. Der Ablass setzt aber die Inanspruchnahme des Bußsakraments 
voraus, das heißt: Nur derjenige, der der Vergebung der Schuld gültig teil- 
haftig geworden ist, kommt in den Genuss des Nachlasses der Sündenstrafen. 
Schon dies macht den Brauch, Ablässe auch für Verstorbene zu erwerben, 
fragwürdig.

1.3. Schrittweise Universalisierung des Bußsakraments: Dass ״Buße“ nach 
christlichem Verständnis nicht die (mindestens jährliche) Inanspruchnahme 
des Bußsakraments meint und nicht auf diese limitiert ist, sondern ein lebens- 
länglicher und lebensbegleitender Prozess ist, ist in den ersten Thesen impli- 
ziert. Diese Entinstitutionalisierung des Bußsakraments hat nun eine Folge, 
mit der sich die 95 Thesen in die Geschichte des Bußverständnisses nicht nur, 
sondern in die Geschichte der abendländischen Kultur eingezeichnet haben. 
Die Geschichte des Bußsakraments ist nämlich die Geschichte seiner Uni- 
versalisierung. Während zu Beginn der Christentumsgeschichte strittig war, 
ob es überhaupt für diejenigen, die nach der Lebensumkehr der Taufe wieder 
in Sünden fielen, eine Chance zu einer zweiten Umkehr geben könne, wurde 
im Laufe des 3. Jahrhunderts das Bußsakrament zunächst für Ausnahmefälle 
reserviert: Öffentliche Sünder, die die Strafe der Exkommunikation auf sich
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pCZOSCH hatten, konnten ın einem solennen Verfahren wieder ın die (Gemein-
schaft der Heiligen aufgenommen werden. Im Mönchtum hingegen etablierte
sich das Beichtinstitut als Praxis der lebenslänglichen Reflexion des eigenen
Lebens und se1ınes Gottesverhältnisses.

Die Einführung der jährlichen Pflichtkommunion und die damit VCI-

bundene Pflichtbeichte durch das Dekret „Omnis utriusque” auf dem Vierten
Laterankonzil 1215 universalisiert diese mönchische Praxis und nötigt allen
Trısten aD dem siebten Lebensjahr, un: ZwWal annern wıe Frauen, die jähr-
liche Reflexion des eigenen Lebens un Hilfestellung eiınes Priesters auf; die
Priester wurden durch Beichtanleitungen auf die Begleitung dieser indivi-
duellen Lebensreflexion jedes rısten vorbereitet. ijeweit auch immer diese
prinzipielle Beichtpflicht ın der Praxıis umgesetzt wurde: Etabliert wird damit
eiıne Reflexionskultur, deren kulturprägende raft schwer ZL überschätzen ist
DIie jährliche! Reflexion des eigenen Lebens un! ın diesem Sinne die rage
ach der eigenen Identität wird ZUT religiösen Pflicht er Angehörigen der
abendländischen Kultur.

Die Vertiefung einer Kultur der Selbstreflexion: Die 95 "Ihesen un die Re-
formation insgesamt markieren 1er och einmal einen weıteren Universali-
sierungsschritt. Die Reflexion wird nicht auf das Bufssakrament Un! auf den
Ostertermin limitiert,; sondern ausgeweltet un ZU[ Grundsignatur des Chris-
tenlebens bestimmt: Das en des Christen soll Bufse se1n. FESs zeichnet
einen Christen als solchen dUs, ass el seınaLeben beständig unter der
rage des Willens (‚ottes reflektiert und sich sich selbst 1Ns Verhältnis
1C HUr das Christentum andert sich hier, sondern das Selbstverständnis der
Angehörigen der protestantischen Jerritorien insgesamt und übrigens auch
der katholischen Territorien, enn auch ler bleibt esS nicht auUs, ass die In-
anspruchnahme des Beichtinstituts sich ın höherer Taktzahl als einmal jährlic
etabliert. Dass das Leben des Menschen nicht infach Vollzug ist, sondern von
der beständigen rage ach sich selbst begleitet ist, ist die Voraussetzung dafür,
ass sich ım Abendland die Aufmerksamkeit darauf einstellt, dass diese Refle-
xivıtat nicht infach religiöse Praxıs ist, sondern die unentrinnbare Grundsig-

des enschenlebens Dass der ensch eın Verhältnis ist, das sich sich
selbst verhält, oder ass das „Ich denke alle intentionalen kte begleiten IMUSS,
damit sıe meıne sind, ist eine Einsicht, die nicht umsonst ın dem Kulturbereich
aufleuchtete, ın dem das BufSßsinstitut sich etabliert hat

Das Bußsakrament als USdTFTUucC der Bußgesinnung
und die ositive Bewertung der Bußstrafen

Luther geht ın den 95 Ihesen Nnu. aber nicht infach um eıne Verinnerli-
chung des Verständnisses der Bufßse Lasten der Institution des ulssaKra-

das wird deutlich, Weln Inan den Ihesen und fortschreitet:
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gezogen hatten, konnten in einem solennen Verfahren wieder in die Gemein- 
schaft der Heiligen aufgenommen werden. Im Mönchtum hingegen etablierte 
sich das Beichtinstitut als Praxis der lebenslänglichen Reflexion des eigenen 
Lebens und seines Gottesverhältnisses.

Die Einführung der jährlichen Pflichtkommunion und die damit ver- 
bundene Pflichtbeichte durch das Dekret ״Omnis utriusque“ auf dem Vierten 
Laterankonzil 1215 universalisiert diese mönchische Praxis und nötigt allen 
Christen ab dem siebten Lebensjahr, und zwar Männern wie Frauen, die jähr- 
liehe Reflexion des eigenen Lebens unter Hilfestellung eines Priesters auf; die 
Priester wurden durch Beichtanleitungen auf die Begleitung dieser indivi- 
duellen Lebensreflexion jedes Christen vorbereitet. Wieweit auch immer diese 
prinzipielle Beichtpflicht in der Praxis umgesetzt wurde: Etabliert wird damit 
eine Reflexionskultur, deren kulturprägende Kraft schwer zu überschätzen ist: 
Die - jährliche! - Reflexion des eigenen Lebens und in diesem Sinne die Frage 
nach der eigenen Identität wird zur religiösen Pflicht aller Angehörigen der 
abendländischen Kultur.

1.4. Die Vertiefung einer Kultur der Selbstreflexion: Die 95 Thesen und die Re- 
formation insgesamt markieren hier noch einmal einen weiteren Universali- 
sierungsschritt. Die Reflexion wird nicht auf das Bußsakrament und auf den 
Ostertermin limitiert, sondern ausgeweitet und zur Grundsignatur des Chris- 
tenlebens bestimmt: Das ganze Leben des Christen soll Buße sein. Es zeichnet 
einen Christen als solchen aus, dass er sein gesamtes Leben beständig unter der 
Frage des Willens Gottes reflektiert und sich zu sich selbst ins Verhältnis setzt. 
Nicht nur das Christentum ändert sich hier, sondern das Selbstverständnis der 
Angehörigen der protestantischen Territorien insgesamt - und übrigens auch 
der katholischen Territorien, denn auch hier bleibt es nicht aus, dass die In- 
anspruchnahme des Beichtinstituts sich in höherer Taktzahl als einmal jährlich 
etabliert. Dass das Leben des Menschen nicht einfach Vollzug ist, sondern von 
der beständigen Frage nach sich selbst begleitet ist, ist die Voraussetzung dafür, 
dass sich im Abendland die Aufmerksamkeit darauf einstellt, dass diese Refle- 
xivität nicht einfach religiöse Praxis ist, sondern die unentrinnbare Grundsig- 
natur des Menschenlebens. Dass der Mensch ein Verhältnis ist, das sich zu sich 
selbst verhält, oder dass das ״Ich denke״ alle intentionalen Akte begleiten muss, 
damit sie meine sind, ist eine Einsicht, die nicht umsonst in dem Kulturbereich 
aufleuchtete, in dem das Bußinstitut sich etabliert hat.

2. Das Bußsakrament als Ausdruck der Bußgesinnung - 
und die positive Bewertung der Bußstrafen

Luther geht es in den 95 Thesen nun aber nicht einfach um eine Verinnerli- 
chung des Verständnisses der Buße zu Lasten der Institution des Bußsakra- 
ments - das wird deutlich, wenn man zu den Thesen 3 und 4 fortschreitet:
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n3 Dennoch zielt das Wort, d.h der Bufßruf esu nicht allein auf die innere
Bußel; vielmehr ist die innere nichts, wenn SiE nicht au ßerlich vielfältige Abtötun-
gCH des Fleisches ewirkt

KS bleibt er die trafe, olange der Selbsthass bleibt (d.h die wahre Bufße 1m
Inneren), nämlich bis ZUuU. Anbruch des Reiches der Himmel.“

2.1 Das Bußsakrament als Ausdruck der Bußgesinnung: Das Revolutionäre der
95 Thesen liegt och nicht darin, aSSs Luther darauf aufmerksam macht, aSSs
der Bufsruf Jesu sich nicht auf dieses Bufssakramen bezieht, sondern auf eiıne
lebensbegleitende Haltung der Bufße Das Wadl 1m Kontext der Spätscholastik
natürlich unstrittig; der entscheidende er auch nicht präzedenzlose) hritt
Luthers besteht darin, ass das Bufssakramen! dieser lebensbegleitenden
Bußhaltung unterordnet. l Diese Bufßgesinnung ist eine innere Haltung, die
1im Bufssakramen: ihren Ausdruck ndet: wesentlich ist aber die Haltung des
„odium Sul ,  “ des ‚Selbsthasses“ bzw. der Selbstnegation, und der damit einher-
gehenden „Abtötung des Fleisches”, der „mortificatio carnis”.

Die nNeEueEeE Plausibilisierung der Sündenstrafen als Ausdruck der „mortifl-
catio“: Im Ablass g1ng 6S, WIe gesagtl, die Ermäßigung der VOoNn der Kirche
auferlegten („kanonischen”) zeitlichen Sündenstrafen. Diese Sündenstrafen
der Satisfaktionen interpretiert Luther NU  — aber als äufßeres Zeichen und
Beweis der Bufßgesinnung (Ihese 12) Damit andert die Sündenstrafe (Satis-
faktion) 1m Rahmen des Bufssakraments ihren Charakter Sie ist nicht mehr
eine olge des Bufßsakraments, der der Pönitent sich ach Möglichkeit
entziehen der die ermäfßigen sucht, sondern S$i1e ist nichts anderes als
die Lebensänderung, die s bei der Bufße geht, die schmerzliche Selbst-
negation des bisherigen Lebens, die Abkehr VvVon diesem der un verhafteten
en uUun! der Beginn einer Lebensorientierung Selbstnegation des
Pönitenten in der Einsicht, aSsSs vollständig Sünder ist. Wer WITFrKIIC die
innerliche Bufßgesinnung hat, der das Wort Jesu „Jut Bß“ aufruft, der
will, sagt Luther, die Sündenstrafen eigentlich nicht vermeiden, sondern
der sucht Ss1e geradezu:

35 Die ahrhel der lim Bußsakrament erforderlichen! Zerknirschung sucht
die trafen un: 1€ sıe die Freigebigkeit des asses ingegen ermäßigt SIE und
macht SiE verhasst, jedenfalls gibt SIE Anlass dazu.”

Voner rklärt sich olgende aufden ersten 1C merkwürdige Feststellung
Luthers

5J. Wer weiß denn, ob tatsächlic. alle Seelen 1m Fegefeuer erlöst werden wollen,
WIE der Erzählung nach mit den eiligen Severinus un: Paschalis geschehen ist

Diese Anspielung in 'Ihese 29 bezieht sich auf eine Legende, ach der diesen
beiden eiligen eine Befreiung VOomn Fegefeuer in Aussicht gestellt worden sel,
wenn S1e ZU Ausgleich mıt einem geringeren Anteil der endzeitlichen
seligen Schau (Gottes zufrieden waren  .3  * die beiden Heiligen aber aben, die
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 Dennoch zielt es [das Wort, d.h. der Bußruf Jesu] nicht allein auf die innere ·״3
[Buße]; vielmehr ist die innere nichts, wenn sie nicht äußerlich vielfältige Abtötun- 
gen des Fleisches bewirkt.
4. Es bleibt daher die Strafe, solange der Selbsthass bleibt (d. h.: die wahre Buße im 
Inneren), nämlich bis zum Anbruch des Reiches der Himmel.״

2.1. Das Bußsakrament als Ausdruck der Bußgesinnung: Das Revolutionäre der 
95 Thesen liegt noch nicht darin, dass Luther darauf aufmerksam macht, dass 
der Bußruf Jesu sich nicht auf dieses Bußsakrament bezieht, sondern auf eine 
lebensbegleitende Haltung der Buße. Das war im Kontext der Spätscholastik 
natürlich unstrittig; der entscheidende (aber auch nicht präzedenzlose) Schritt 
Luthers besteht darin, dass er das Bußsakrament dieser lebensbegleitenden 
Bußhaltung unterordnet. Diese Bußgesinnung ist eine innere Haltung, die 
im Bußsakrament ihren Ausdruck findet; wesentlich ist aber die Haltung des 
 ־Selbsthasses“ bzw. der Selbstnegation, und der damit einher״ odium sui“, des״
gehenden ״Abtötung des Fleisches“, der ״mortificatio carnis“.

2.2. Die neue Plausibilisierung der Sündenstrafen als Ausdruck der ״mortifi- 
catiou: Im Ablass ging es, wie gesagt, um die Ermäßigung der von der Kirche 
auferlegten (״kanonischen“) zeitlichen Sündenstrafen. Diese Sündenstrafen 
oder Satisfaktionen interpretiert Luther nun aber als äußeres Zeichen und 
Beweis der Bußgesinnung (These 12). Damit ändert die Sündenstrafe (Satis- 
faktion) im Rahmen des Bußsakraments ihren Charakter: Sie ist nicht mehr 
eine Folge des Bußsakraments, der der Pönitent sich nach Möglichkeit zu 
entziehen oder die er zu ermäßigen sucht, sondern sie ist nichts anderes als 
die Lebensänderung, um die es bei der Buße geht, die schmerzliche Selbst- 
negation des bisherigen Lebens, die Abkehr von diesem der Sünde verhafteten 
Leben und der Beginn einer neuen Lebensorientierung - Selbstnegation des 
Pönitenten in der Einsicht, dass er vollständig Sünder ist. Wer wirklich die 
innerliche Bußgesinnung hat, zu der das Wort Jesu ״Tut Buße“ aufruft, der 
will, so sagt Luther, die Sündenstrafen eigentlich nicht vermeiden, sondern 
der sucht sie geradezu:

 Die Wahrheit der [im Bußsakrament erforderlichen] Zerknirschung sucht .״40
die Strafen und liebt sie; die Freigebigkeit des Ablasses hingegen ermäßigt sie und 
macht sie verhasst, jedenfalls gibt sie Anlass dazu.״

Von daher erklärt sich folgende auf den ersten Blick merkwürdige Feststellung 
Luthers:

 ,Wer weiß denn, ob tatsächlich alle Seelen im Fegefeuer erlöst werden wollen .״29
wie es der Erzählung nach mit den Heiligen Severinus und Paschalis geschehen ist.״

Diese Anspielung in These 29 bezieht sich auf eine Legende, nach der diesen 
beiden Heiligen eine Befreiung vom Fegefeuer in Aussicht gestellt worden sei, 
wenn sie zum Ausgleich mit einem geringeren Anteil an der endzeitlichen 
seligen Schau Gottes zufrieden wären; die beiden Heiligen aber haben, so die
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Legende, lieber den vollen Anteil Fegefeuer auf sich MMECN, der
Fülle der Schau (Gottes Anteil haben können. Luther lässt ın der Auslegung
der These ın den Resolutiones den Wahrheitsgehalt der Legende unentschie-
den („Daran soll glauben, wel will, MIr ist das egal”*), weist aber darauf 1n,
ass 1er die Liebe ott ber dem Interesse der eigenen Schmerzlosig-
keit steht und damit eben der Zustand erreicht ist, ass sich die 1e ott
mıiıt dem „odium Sul ,  «“ dem „Hass auf sich selbst”, mıiıt der Verneinung des
eigenen, der un!: verfallene Lebens, verbindet.

Dies führt 1Un einer hochinteressanten Neuinterpretation des Bufßs-
sakraments insgesamt. Es wird Ausdruck e1ınes nneren Zustandes der
Lebensumkehr, die Luther spater als terben des alten und Auferstehen des

Menschen beschreiben wird und 1M Kleinen Katechismus als Wirkung
der Taufe bestimmt. DIie Satisfaktionsleistung ist nicht mehr infach ästige
olge des Bufßsakraments, sondern wird zZzu unverzichtbaren Ausdruck der
mortificatio Carnıs, des Sterbens des alten Menschen und damit oll-
ZUS der 1mM Bufßruf Jesu eingeforderten Lebensänderung. Das Sakrament hat
seın Zentrum in seinem Charakter als Bufßübung, als Selbstnegation der als
UÜbung der Demut ESs geht Luther also nicht ın erster Linie —;  — eine Kritik
den Satisfaktionsleistungen, sondern das Ernstnehmen der Selbstnegation
1m Vollzug der Bufße

Die Hilfe achnsien als die wahre Satisfaktionsleistung: Luther
Nnun aber dem Ablass nicht 1U das rgumen>ass dieses institut
dem Bufßssakrament den Charakter der Strafe, der schmerzlichen Abkehr VOTITl

bisherigen Leben, nımm(<, sondern weist auch darauf hin, ass die eidielS-
tung die Stelle der wahren Bufßübungen trıtt, ın deren Zentrum der ächs-

steht Und entsprechend stellt Luther in eiıner Reihe Von Thesen (41-51) fest,
ass die rısten nicht belehren sind, WIe sıe die Satisfaktionsleistungen
ermäfßigen können, sondern worın die wahren Bußleistungen bestehen, nam-
ich in der Wohltätigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen, nicht 1m
letztlich egozentrischen aufvon Ablassbriefen:

»1 Miıt Vorsicht MmMussen die Apostolischen Ablässe gepredigt werden, damit nicht
das olk fälschlich glaubt, sje se]len den anderen erken der 1e ZU-
ziehen.Die 95 Thesen  157  Legende, lieber den vollen Anteil am Fegefeuer auf sich genommen, um an der  Fülle der Schau Gottes Anteil haben zu können. Luther lässt in der Auslegung  der These in den Resolutiones den Wahrheitsgehalt der Legende unentschie-  den („Daran soll glauben, wer will, mir ist das egal“?), weist aber darauf hin,  dass hier die Liebe zu Gott über dem Interesse an der eigenen Schmerzlosig-  keit steht und damit eben der Zustand erreicht ist, dass sich die Liebe zu Gott  mit dem „odium sui“, dem „Hass auf sich selbst“, d.h. mit der Verneinung des  eigenen, der Sünde verfallene Lebens, verbindet.  Dies führt nun zu einer hochinteressanten Neuinterpretation des Buß-  sakraments insgesamt. Es wird zum Ausdruck eines inneren Zustandes der  Lebensumkehr, die Luther später als Sterben des alten und Auferstehen des  neuen Menschen beschreiben wird und im Kleinen Katechismus als Wirkung  der Taufe bestimmt. Die Satisfaktionsleistung ist nicht mehr einfach lästige  Folge des Bußsakraments, sondern wird zum unverzichtbaren Ausdruck der  mortificatio carnis, des Sterbens des alten Menschen und damit zum Voll-  zug der im Bußruf Jesu eingeforderten Lebensänderung. Das Sakrament hat  sein Zentrum in seinem Charakter als Bußübung, als Selbstnegation oder als  Übung der Demut. Es geht Luther also nicht in erster Linie um eine Kritik an  den Satisfaktionsleistungen, sondern um das Ernstnehmen der Selbstnegation  im Vollzug der Buße.  2.3. Die Hilfe am Nächsten als die wahre Satisfaktionsleistung: Luther setzt  nun aber dem Ablass nicht nur das Argument entgegen, dass dieses Institut  dem Bußsakrament den Charakter der Strafe, der schmerzlichen Abkehr vom  bisherigen Leben, nimmt, sondern er weist auch darauf hin, dass die Geldleis-  tung an die Stelle der wahren Bußübungen tritt, in deren Zentrum der Nächs-  te steht. Und entsprechend stellt Luther in einer Reihe von Thesen (41-51) fest,  dass die Christen nicht zu belehren sind, wie sie die Satisfaktionsleistungen  ermäßigen können, sondern worin die wahren Bußleistungen bestehen, näm-  lich in der Wohltätigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen, nicht im  letztlich egozentrischen Kauf von Ablassbriefen:  „41. Mit Vorsicht müssen die Apostolischen Ablässe gepredigt werden, damit nicht  das Volk fälschlich glaubt, sie seien den anderen guten Werken der Liebe vorzu-  ziehen. ...  43. Die Christen müssen gelehrt werden, dass derjenige, der einem Armen gibt oder  einem Bedürftigen leiht, etwas Besseres tut, als wenn er Ablässe kauft.“  Der Ablass, mit dem der Mensch die Bußleistungen durch Geldzahlungen  zu ermäßigen sucht, stellt sich so als Ablehnung der Buße im eigentlichen  Sinne - der schmerzlichen Abkehr vom Alten und dem Beginn eines neuen,  dem Nächsten zugewendeten Lebens — dar. Damit ist deutlich, dass das üb-  liche Bild der Ablasskritik Luthers zu simpel ist: Luther hat sich nicht gegen  ? BoA 1, 94,2f.; WA 1, 586.Die Christen mussen elehrt werden, dass derjenige, der einem Armen gibt oder
einem Bedürftigen leiht, Besseres tut, als wenn er Ablässe kau

Der Ablass, mıt dem der ensch die Bufsleistungen durch Geldzahlungen
ermäfßigen sucht, stellt sich als Abiehnung der Bufe 1mM eigentlichen

Sinne der schmerzlichen Abkehr VOTIl en und dem Beginn eiınes
dem Nächsten zugewendeten Lebens dar Damit ist deutlich, ass das üb-
1C Bild der Ablasskritik Luthers simpel ist: Luther hat sich nicht

BoA 1, 94,2 f.; 1’ 586
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Legende, lieber den vollen Anteil am Fegefeuer auf sich genommen, um an der 
Fülle der Schau Gottes Anteil haben zu können. Luther lässt in der Auslegung 
der These in den Resolutiones den Wahrheitsgehalt der Legende unentschie- 
den (״Daran soll glauben, wer will, mir ist das egal2״), weist aber darauf hin, 
dass hier die Liebe zu Gott über dem Interesse an der eigenen Schmerzlosig- 
keit steht und damit eben der Zustand erreicht ist, dass sich die Liebe zu Gott 
mit dem ״odium sui“, dem ״Hass auf sich selbst“, d. h. mit der Verneinung des 
eigenen, der Sünde verfallene Lebens, verbindet.

Dies führt nun zu einer hochinteressanten Neuinterpretation des Buß- 
Sakraments insgesamt. Es wird zum Ausdruck eines inneren Zustandes der 
Lebensumkehr, die Luther später als Sterben des alten und Auferstehen des 
neuen Menschen beschreiben wird und im Kleinen Katechismus als Wirkung 
der Taufe bestimmt. Die Satisfaktionsleistung ist nicht mehr einfach lästige 
Folge des Bußsakraments, sondern wird zum unverzichtbaren Ausdruck der 
mortificatio carnis, des Sterbens des alten Menschen und damit zum Voll- 
zug der im Bußruf Jesu eingeforderten Lebensänderung. Das Sakrament hat 
sein Zentrum in seinem Charakter als Bußübung, als Selbstnegation oder als 
Übung der Demut. Es geht Luther also nicht in erster Linie um eine Kritik an 
den Satisfaktionsleistungen, sondern um das Ernstnehmen der Selbstnegation 
im Vollzug der Buße.

2.3. Die Hilfe am Nächsten als die wahre Satisfaktionsleistung: Luther setzt 
nun aber dem Ablass nicht nur das Argument entgegen, dass dieses Institut 
dem Bußsakrament den Charakter der Strafe, der schmerzlichen Abkehr vom 
bisherigen Leben, nimmt, sondern er weist auch daraufhin, dass die Geldleis- 
tung an die Stelle der wahren Bußübungen tritt, in deren Zentrum der Nächs- 
te steht. Und entsprechend stellt Luther in einer Reihe von Thesen (41-51) fest, 
dass die Christen nicht zu belehren sind, wie sie die Satisfaktionsleistungen 
ermäßigen können, sondern worin die wahren Bußleistungen bestehen, näm- 
lieh in der Wohltätigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen, nicht im 
letztlich egozentrischen Kauf von Ablassbriefen:

 Mit Vorsicht müssen die Apostolischen Ablässe gepredigt werden, damit nicht .״41
das Volk fälschlich glaubt, sie seien den anderen guten Werken der Liebe vorzu״ 
ziehen....
43. Die Christen müssen gelehrt werden, dass derjenige, der einem Armen gibt oder 
einem Bedürftigen leiht, etwas Besseres tut, als wenn er Ablässe kauft.“

Der Ablass, mit dem der Mensch die Bußleistungen durch Geldzahlungen 
zu ermäßigen sucht, stellt sich so als Ablehnung der Buße im eigentlichen 
Sinne - der schmerzlichen Abkehr vom Alten und dem Beginn eines neuen, 
dem Nächsten zugewendeten Lebens - dar. Damit ist deutlich, dass das üb- 
liehe Bild der Ablasskritik Luthers zu simpel ist: Luther hat sich nicht gegen

2 BoA 1, 94,2 f.; WA 1,586.
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die Käuflichkeit der Sündenvergebung gewendet eine Käuflichkeit der SUun-
denvergebung hat, abgesehen VOoNn einigen ber die Stränge schlagenden sub-
alternen Ablasspredigern, aum eın ernstzunehmender päpstlicher Theologe
damals behauptet. Luther wendet sich aber auch nicht die Ablasspraxis
1n dem Sinne, aSs el die Satisfaktionsleistungen des Bufssakraments ablehnt.
Sondern €eT interpretiert die Satisfaktionsleistungen als Ausdruck der eue
ber das bisherige Leben und insıstiert darauf, ass diese „Strafen‘ und „Da-
tisfaktionen“ für das Christenleben notwendig sind. 1)as Ablasswesen impli-
zier für ih die Gefahr, aSS für eine Geldzahlung der schmerzliche Prozess
der Neuorientierung des Christenlebens unterbleibt. i )Iiese Neuorientierung
1st für Luther schmerzhaft, ist Leiden, und dieses Leiden 1st die Gegenwart
des Kreuzes Christi 1m Leben des Trıisten 1)as Bufssakrament wird Zzu

Zeichen, 1n dem sich die Grundsignatur des Christenlebens abbildet, die Lu-
ther ın der Erläuterung lhese 32 zusammenfasst:

„‚Vor alliem, Brüder, glaubt Christus undVeund tut Buße, ra euer TeUZ,
folgt Christus nach, ofte' eEUTife Gilieder ab, lernt,; die trafen und den Tod nıicht
fürchten. Vor em habt 1€e€ untereinander, dient einander auch issach-
tung der Ablässe, helft zuerst den Armen und Bedürftigen. 3

HDas Bußsakrament als Ausdruck der Lebensänderung
Das Bufssakramen ist Ausdruck der Lebensänderung, aber ist „NUur  ‚C4 deren
Ausdruck. Ihm liegt die Bufße 5 W 1€e s1ie 1mM Wort Jesu gemeilnt ist, zugrunde.
31 Das Bußsakrament als Demutsübung: Luther deutet, WIE gesagt, das Bulfß-
sakrament als Gestalt der mortificatio Carnls, der Abtötung des Fleisches 1)as
beginnt schon mıiıt der eigentümlichen Antwort auf die rage, ob und
das Bufssakrament überhaupt notwendig ist Luther we1s darauf 1N, aSS tat-
sächlich die göttliche Vergebung nicht der Formalität des Bufssakraments
ängt, sondern der Pönitent, sofern die Vo contriıtio0 hat, der Vergebung
DgEWISS se1ın ann auch dann, wenn weıt und breit eın Priester gegenwärt! ist

>er Christ, der WITKHC VONN Herzen bereut, hat die VOoO. Vergebung der Stra-
fe und der Schuld, azuch ohne dass ihm Ablassbriefe gegeben würden.

er wahre Christ, C_ sel lebendig oder tot, hat Anteil en Gütern Christi
und der Kirche, auch ohne dass ihm VOoN ott Ablassbriefe gegeben worden wären.“

1)as institutionelle Bufssakrament ist NUuTr deshalb notwendig, weil Gott,
befreit, den Menschen gleichzeitig ın eın Verhältnis der Dienstbarkeit stellt
diese Einsicht ist eın flackernder Vorschein der Doppelthese der Freiheitsschrift:

V, Niemandem vergibt ott die Schuld ohne dass ih: zugleic in em In eMU!
dem rıester als seinem Stellvertreter unterwirft.“

Resolutiones, BoA 1) „5-10; 1, 58 /
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die Käuflichkeit der Sündenvergebung gewendet - eine Käuflichkeit der Sün- 
denvergebung hat, abgesehen von einigen über die Stränge schlagenden sub- 
alternen Ablasspredigern, kaum ein ernstzunehmender päpstlicher Theologe 
damals behauptet. Luther wendet sich aber auch nicht gegen die Ablasspraxis 
in dem Sinne, dass er die Satisfaktionsleistungen des Bußsakraments ablehnt. 
Sondern er interpretiert die Satisfaktionsleistungen als Ausdruck der Reue 
über das bisherige Leben und insistiert darauf, dass diese ״Strafen“ und ״Sa- 
tisfaktionen“ für das Christenleben notwendig sind. Das Ablasswesen impli- 
ziert für ihn die Gefahr, dass für eine Geldzahlung der schmerzliche Prozess 
der Neuorientierung des Christenlebens unterbleibt. Diese Neuorientierung 
ist für Luther schmerzhaft, ist Leiden, und dieses Leiden ist die Gegenwart 
des Kreuzes Christi im Leben des Christen. Das Bußsakrament wird so zum 
Zeichen, in dem sich die Grundsignatur des Christenlebens abbildet, die Lu- 
ther in der Erläuterung zu These 32 zusammenfasst:

 ,Vor allem, Brüder, glaubt an Christus und vertraut und tut Buße, tragt euer Kreuz״
folgt Christus nach, tötet eure Glieder ab, lernt, die Strafen und den Tod nicht zu 
fürchten. Vor allem habt Liebe untereinander, dient einander auch unter Missach- 
tung der Ablässe, helft zuerst den Armen und Bedürftigen.“3

3. Das Bußsakrament als Ausdruck der Lebensänderung

Das Bußsakrament ist Ausdruck der Lebensänderung, aber es ist ״nur“ deren 
Ausdruck. Ihm liegt die Buße so, wie sie im Wort Jesu gemeint ist, zugrunde.

3.1. Das Bußsakrament als Demutsübung: Luther deutet, wie gesagt, das Buß- 
sakrament als Gestalt der mortificatio carnis, der Abtötung des Fleisches. Das 
beginnt schon mit der eigentümlichen Antwort auf die Frage, ob und warum 
das Bußsakrament überhaupt notwendig ist: Luther weist daraufhin, dass tat- 
sächlich die göttliche Vergebung nicht an der Formalität des Bußsakraments 
hängt, sondern der Pönitent, sofern er die volle contritio hat, der Vergebung 
gewiss sein kann - auch dann, wenn weit und breit kein Priester gegenwärtig ist:

 -Jeder Christ, der wirklich von Herzen bereut, hat die volle Vergebung der Stra .״36
fe und der Schuld, auch ohne dass ihm Ablassbriefe gegeben würden.
37. Jeder wahre Christ, er sei lebendig oder tot, hat Anteil an allen Gütern Christi 
und der Kirche, auch ohne dass ihm von Gott Ablassbriefe gegeben worden wären.“

Das institutionelle Bußsakrament ist nur deshalb notwendig, weil Gott, wo er 
befreit, den Menschen gleichzeitig in ein Verhältnis der Dienstbarkeit stellt - 
diese Einsicht ist ein flackernder Vorschein der Doppelthese der Freiheitsschrift:

 Niemandem vergibt Gott die Schuld ohne dass er ihn zugleich in allem in Demut .״7
dem Priester als seinem Stellvertreter unterwirft.“

3 Resolutiones, BoA 1, 96,5-10; WA 1,587 f.
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Die existentiale Neuinterpretation des Fegefeuers als Anfechtung: Luther
bestreitet allerdings, ass die Verpflichtung 7U Buße und ZUT entsprechen-
den mortificatio Carnıs ber die Todesgrenze hinausgreift. Dies aber ist die
Grundvoraussetzung des Ablasswesens: ass die auferiegten Sündenstrafen
ber die Todesgrenze hinaus abgeleistet werden mussen, und ass die €e1S-
tungen der gegenwartig ebenden Menschen für das eigene künftige escA1C.
1m Fegefeuer der für das esCNIC. bereits Verstorbener eiıne Ermäßigung der
Sündenstrafe erwirken können.

„ J1 Die Sterblichen enuUrc ihren Tod es abgelöst und sind den kanonischen
Gesetzen schon gestorben.‘

Die Buße als tötung des Fleisches endet mıt dem und Luther bestreitet
bereits hier, allerdings och in er Vorsicht, die FExistenz eines Fegefeuers.
Dies tut Nnu  —; nicht ass diese re als gegenstandslos abtut, sondern
el interpretiert das Fegefeuer in einer Weise, die in den Thesen 1Ur

deutet, ın den Resolutiones aber weıt ausführt, und die ihre nächste Parallele
1mM Jahrhundert in der Bultmannschen „Entmythologisierung“ bzw „eX1S-
tentialen Interpretation hat Der fragliche Ihesenkomplex, der auf die eben
zitierte YZhese OigT, lautet folgendermaßen:

„14 Die unvollkommene Gesundheit bzw. J1e des Sterblichen notwendig mıit
sich große Furcht, uUumso größere, je kleiner Si1e (die Gesundheit bzw. die Liebe] ist.
15 Diese Furcht und Schrecken allein schon macht Von anderem schwei-
gen die Strafe des Fegefeuers aUs, weil er dem chrecken der Verzweiflung
nächsten ist.
16 Es scheinen sich Hölle, Fegefeuer und der Himmel unterscheiden wıe Ver-
zweiflung, einahe Verzweiflung und Gewissheit.“

3,5 Luther stellt in der Auslegung dieser TIhesen in den Resolutiones die Fra-
pC ach dem Ort des Fegefeuers hintan, rklärt aber erstaunlicherweise, ass
ihm die Existenz des Fegefeuers aufs höchste geWISS sei* und erläutert das
folgendermaßen:

CS ist zugestanden, dass in den Seelen Schrecken sel. Nun beweise ich, dass dies die
Strafe des Fegefeuers DZW. die Öchste rafte sel.  65

Und beginnt einen Beweisgang, ın dem ecI zunächst mıt Hilfe biblischer
Aussagen und mıt Hilfe VOINl Texten aus der christlichen Tradition zeıgt, ass
1mM Zentrum der Höllenstrafe die ngs und der Schrecken steht: Die ist
der innere Zustand des Schreckens 1mM Modus der Endgültigkeit. Das Fegefeu-
CI wiederum sel abgesehen Von der zeitlichen Begrenzung ach der re
der Kirche mıiıt den Leiden der identisch; besteht in nichts anderem
als darin, ass die Gepeinigten den Zustand der ngs und des Schreckens
erfahren freilich mıt USSIC auf eın Ende dieses Zustands
A  i BoA ‚54,26; l) 555

BoA l) 55,1 f.; 1, 556
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3.2. Die existentiale Neuinterpretation des Fegefeuers als Anfechtung: Luther 
bestreitet allerdings, dass die Verpflichtung zur Buße und zur entsprechen- 
den mortificatio carnis über die Todesgrenze hinausgreift. Dies aber ist die 
Grundvoraussetzung des Ablasswesens: dass die auferlegten Sündenstrafen 
über die Todesgrenze hinaus abgeleistet werden müssen, und dass die Leis- 
tungen der gegenwärtig lebenden Menschen für das eigene künftige Geschick 
im Fegefeuer oder für das Geschick bereits Verstorbener eine Ermäßigung der 
Sündenstrafe erwirken können.

 Die Sterblichen haben durch ihren Tod alles abgelöst und sind den kanonischen .״13
Gesetzen schon gestorben.“

Die Buße als Abtötung des Fleisches endet mit dem Tod; und Luther bestreitet 
bereits hier, allerdings noch in aller Vorsicht, die Existenz eines Fegefeuers. 
Dies tut er nun nicht so, dass er diese Lehre als gegenstandslos abtut, sondern 
er interpretiert das Fegefeuer in einer Weise, die er in den Thesen nur an- 
deutet, in den Resolutiones aber weit ausführt, und die ihre nächste Parallele 
im 20. Jahrhundert in der Bultmannschen ״Entmythologisierung“ bzw. ״exis- 
tentialen Interpretation“ hat. Der fragliche Thesenkomplex, der auf die eben 
zitierte These 13 folgt, lautet folgendermaßen:

 Die unvollkommene Gesundheit bzw. Liebe des Sterblichen führt notwendig mit .״14
sich große Furcht, umso größere, je kleiner sie [die Gesundheit bzw. die Liebe] ist.
15. Diese Furcht und Schrecken allein schon macht - um von anderem zu schwei- 
gen - die Strafe des Fegefeuers aus, weil er dem Schrecken der Verzweiflung am 
nächsten ist.
16. Es scheinen sich Hölle, Fegefeuer und der Himmel zu unterscheiden wie Ver- 
zweiflung, beinahe Verzweiflung und Gewissheit.“

3.3. Luther stellt in der Auslegung dieser Thesen in den Resolutiones die Fra- 
ge nach dem Ort des Fegefeuers hintan, erklärt aber erstaunlicherweise, dass 
ihm die Existenz des Fegefeuers aufs höchste gewiss sei4 - und er erläutert das 
folgendermaßen:

 es ist zugestanden, dass in den Seelen Schrecken sei. Nun beweise ich, dass dies die״
Strafe des Fegefeuers bzw. die höchste [Strafe] sei.“5

Und er beginnt einen Beweisgang, in dem er zunächst mit Hilfe biblischer 
Aussagen und mit Hilfe von Texten aus der christlichen Tradition zeigt, dass 
im Zentrum der Höllenstrafe die Angst und der Schrecken steht: Die Hölle ist 
der innere Zustand des Schreckens im Modus der Endgültigkeit. Das Fegefeu- 
er wiederum sei ־־ abgesehen von der zeitlichen Begrenzung - nach der Lehre 
der Kirche mit den Leiden der Hölle identisch; es besteht in nichts anderem 
als darin, dass die Gepeinigten den Zustand der Angst und des Schreckens 
erfahren - freilich mit Aussicht auf ein Ende dieses Zustands.

4 BoA 1,54,26; WA 1,555.
5 BoA 1, 55,1 f.; WA 1,556.
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Der nächste Schritt besteht darin, ass Luther mıt Hilfe Von Schriftzeug-
nıssen zeigt, ass die Kirche, die In den Psalmen singt der die ın Gestalt des
büßenden aVl spricht, auch die „Deutschen Predigten Johannes Taulers,
besonders aber eben auch die eigene Anfechtung Luthers Beispiele für die Er-
fahrung des Schrecken der Lebzeiten darstellen Hier werden zeitlich
begrenzt die Leiden der erfahren. Dass die Kirche also nicht die Ver-
worfenen, sondern die Erwählten zeitlich begrenzte Erfahrungen der Höl-
lenstrafe der Furcht und der Verzweiflung) machen, lst für Luther der Beweis
für die Existenz des Fegefeuers. Und das hei{fßt 1m Klartext: Das Fegefeuer ist
nicht oder (für Luther damals) nicht Ur eiıne künftige Erfahrung und eın Zu-
stand ach dem Tod, sondern identisch mıt der Erfahrung der Anfechtung,
des Zustandes, der der Verzweiflung ahe ist Das Fegefeuer ist für Luther
Gegenwart, ist nichts anderes als der Zustand der Anfechtung.
34 Die nfähigkeit der Ablassbriefe ZUT Bewältigung des Fegefeuers der An-
fechtung: Zur Bewältigung des Zustandes der Anfechtung rag U  — aber das
Ablassinstitut und das Bufßsakrament nichts bei Denn das Bufßssakrament
und die Ablassbriefe die contritio, die Herzensreue, VOTaUS, die nicht
u Furcht VOT der Strafe, sondern ause (Gott begründet ist

35 ESs werden verdammt seiın In wigkeit miıt ihren Lehrern, die sich urc die
Ablassbriefe bezüglich ihres €e1ls sicher Jauben.
33 Man hüte sich VOILI denen, die SagcCH, dass diese Ablässe des Papstes jenes
schätzbare eschen. Ottes seıen, Uurc das der Mensch mit ott versöhnt wird.

Die Ablassgnaden beziehen sich 1U aufdie sakramentalen Satisfaktionsstrafen,
die der ensc beistellit.

Unchristlich predigen diejenigen, die lehren, dass für diejenigen, die Seelen CI -
lösen oder Beichtbriefe erwerben|];, die Zerknirschung nıicht notwendig seı  «

Diese Ihesen gehen V der oben erwähnten, von der vorreformatorischen
Theologie nicht bestrittenen Einsicht aus, ass der Nachlass der Sündenstfrafen
den gültigen Zuspruch der Vergebung der Sündenschuld VOrausset7t und damit
das Vorliegen der vollen contritio, der Zerknirschung: Die Inanspruchnahme
des Bufßssakraments und der ort erfolgte Losspruch, damit eben die contriti0,
sind die Voraussetzung dafür, ass die Ablassbriefe, die sich aufden dritten Teil
der aterie des Bufssakramentes die Satisfaktionen) beziehen, überhaupt zu
Einsatz kommen können und der Wahrhaftigkeit der eignen Zerknirschung
ann eın ensch geWISS se1in, damit aber eben auch nicht der Gültigkeit des
Nachlasses der Sündenstrafen, die angeblich der Ablass garantiert:

„30. Niemand kann ezüglic der Wahrhaftigkeit seiıner Zerknirschung contritio|
geWwISs se1ın, noch weniger a1so des rfolges der vollen Vergebung.
31 So selten eın wahrhaft Bufßfertiger ist, selten ıst jemand, der wahrhaft Ablass
der Sündenstrafe| erlangt, eI ıst In höchstem aße selten .“

Es bedarf also der contritio, und ZwWalt der vollen, aus der Liebe (Gott flie-
fßenden und nicht Von der Furcht VOT Strafe mo{fiivıierten Zerknirschung ber
die un:!
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Der nächste Schritt besteht darin, dass Luther mit Hilfe von Schriftzeug׳ 
nissen zeigt, dass die Kirche, die in den Psalmen singt oder die in Gestalt des 
büßenden David spricht, auch die ״Deutschen Predigten“ Johannes Taulers, 
besonders aber eben auch die eigene Anfechtung Luthers Beispiele für die Er־ 
fahrung des Schrecken der Hölle zu Lebzeiten darstellen: Hier werden zeitlich 
begrenzt die Leiden der Hölle erfahren. Dass die Kirche - also nicht die Ver־ 
worfenen, sondern die Erwählten - zeitlich begrenzte Erfahrungen der Höl־ 
lenstrafe (der Furcht und der Verzweiflung) machen, ist für Luther der Beweis 
für die Existenz des Fegefeuers. Und das heißt im Klartext: Das Fegefeuer ist 
nicht oder (für Luther damals) nicht nur eine künftige Erfahrung und ein Zu־ 
stand nach dem Tod, sondern identisch mit der Erfahrung der Anfechtung, 
des Zustandes, der der Verzweiflung nahe ist. Das Fegefeuer ist für Luther 
Gegenwart, ist nichts anderes als der Zustand der Anfechtung.

3.4. Die Unfähigkeit der Ablassbriefe zur Bewältigung des Fegefeuers der An- 
fechtung: Zur Bewältigung des Zustandes der Anfechtung trägt nun aber das 
Ablassinstitut und das Bußsakrament nichts bei. Denn das Bußsakrament 
und die Ablassbriefe setzen die contritio, die Herzensreue, voraus, die nicht 
aus Furcht vor der Strafe, sondern aus Liebe zu Gott begründet ist:

 Es werden verdammt sein in Ewigkeit mit ihren Lehrern, die sich durch die .״32
Ablassbriefe bezüglich ihres Heils sicher glauben.
33. Man hüte sich vor denen, die sagen, dass diese Ablässe des Papstes jenes un- 
schätzbare Geschenk Gottes seien, durch das der Mensch mit Gott versöhnt wird.
34. Die Ablassgnaden beziehen sich nur auf die sakramentalen Satisfaktionsstrafen, 
die der Mensch beistellt.
35. Unchristlich predigen diejenigen, die lehren, dass für diejenigen, die Seelen er- 
lösen oder Beichtbriefe [erwerben], die Zerknirschung nicht notwendig sei.“

Diese Thesen gehen von der oben erwähnten, von der vorreformatorischen 
Theologie nicht bestrittenen Einsicht aus, dass der Nachlass der Sündenstrafen 
den gültigen Zuspruch der Vergebung der Sündenschuld voraussetzt und damit 
das Vorliegen der vollen contritio, der Zerknirschung: Die Inanspruchnahme 
des Bußsakraments und der dort erfolgte Losspruch, damit eben die contritio, 
sind die Voraussetzung dafür, dass die Ablassbriefe, die sich auf den dritten Teil 
der Materie des Bußsakramentes (die Satisfaktionen) beziehen, überhaupt zum 
Einsatz kommen können - und der Wahrhaftigkeit der eignen Zerknirschung 
kann kein Mensch gewiss sein, damit aber eben auch nicht der Gültigkeit des 
Nachlasses der Sündenstrafen, die angeblich der Ablass garantiert:

 Niemand kann bezüglich der Wahrhaftigkeit seiner Zerknirschung [contritio] .״30
gewiss sein, noch weniger also des Erfolges der vollen Vergebung.
31. So selten ein wahrhaft Bußfertiger ist, so selten ist jemand, der wahrhaft Ablass 
[der Sündenstrafe] erlangt, d.h.: er ist in höchstem Maße selten.“

Es bedarf also der contritio, und zwar der vollen, aus der Liebe zu Gott flie- 
ßenden und nicht von der Furcht vor Strafe motivierten Zerknirschung über 
die Sünde.
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(GJenau dieser Zusammenhang VONN Furcht und Strafe ist IU  a der egen-
stand der Neuinterpretation des Fegefeuers durch Luther. In den bereits zıitler-
ten Ihesen bis 16 stellt fest, ass die Furcht die eigentliche Erfahrung des
Fegefeuers ISst, und knüpft daran die YThese ass es 1m Fegefeuer nicht
das Ableisten VON Sündenstrafen geht, sondern den für die wahrhaftige
Bufßse notwendigen Übergang VON der Furcht ZU[r Liebe, ass also 1MmMm Fegefeu-
CI, gerade weil eine zeitlich begrenzte Erfahrung des Schreckens ist, die
Beendigung des Schreckens und das Entstehen der J1e ZL Gott gehen IMUuss:

n1 Es scheint notwendig, dass In den Seelen 1mM Fegefeuer der Schrecken VeI -
mindert WwIıe die 1e vermehrt wird.“

Ablassbriefe das ist die Pointe dieser 'Ihese tragen Verkürzung des
Fegefeuers nichts bei; weil Si1e ZUr Bewältigung der Furcht und des Schreckens
und ZUuU Entstehen der Liebe nichts beitragen, wWwWas hingegen die wahren Bu{fßs-
übungen, das Almosengeben und die Zuwendung ıNn Nächsten, fu  z

93 {(Jie Christen mMussen elehrt werden, dass derjenige, der dem rmen gibt und
dem Bedürftigen leiht, esseres {uL, als wenn er Ablass kauft

enn Urc. das Werk der 1e wächst die J1e und wird der Mensch besser,
abDer Urc den Ablass wird e nicht besser, sondern Jediglich freier VOon Strafe

35 Das Evangelium als Bewältigung der Furcht: Wichtiger aber ist, ass Lu-
ther darauf hinweist, ass das Ablassinstitut diesen Übergang VOon der Furcht
ZU[T Liebe nicht bewirken kann, ass 1es vielmehr ausschliefßlich das Wort
des Evangeliums bewirkt und damit sind WITr dem un. dem sich
1m Ablauf der Ablassthesen tatsächlich das Zentrum der späteren reformato-
rischen eologie meldet

33 {(Jer wahre Schatz der Kirche ist das hoc.  eilige Evangelium der Ehre und der
na Gottes.“

Und Luther legt dieses Evangelium als den rsprung einer Änderung des
Herzens, einer Revolution der Denkungsart, die der Ursprung der wahren Bufs-
gesinnung Ist, die 1m institutionellen Bufßsakrament ihren Ausdruck findet:

„ES ist aber das Evangelium nach dem Apostel ın Röm das Wort VO' eischge-
wordenen Gottessohn, der uns ohne Verdienst eil und rieden egeben
ist. Es ist das Wort des Heils, das Wort der nade, das Wort des Irostes, das Wort
der Freude, die Stimme des Bräutigams und der Braut, eın Wort, eın Wort
des Friedens, wıe Jesaja Ssagt 1m 40 Kapitel ‚Wie 1eDl1icC. sind die Füße derer, die
das Evangelium verkündigen, die rieden verkündigen, die ufes predigen. {Jas
(Gjesetz aber ist das Wort des Verderbens, das Wort des Zorns, das Wort der Trau-
rigkeit, das Wort des Schmerzes, die Stimme des Richters und des Angeklagten, das
Wort der Unruhe, das Wort des luches ach dem Apostel namlich ist das Gesetz
‚die Kraft der unde, und das Gesetz wirkt den Zorn, es ist das esetz des Todes‘
Aus dem Gesetz en WIFr nichts als eın schlechtes Gewissen, eın unruhiges Herz,
eın furchtsames Herz angesichts unNiserert Sünden, die das esetz zeigt, aber nicht
aufhebt und die WIFr nicht tragen können. Zu den Gefangenen und Iraurigen und
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Genau dieser Zusammenhang von Furcht und Strafe ist nun der Gegen- 
stand der Neuinterpretation des Fegefeuers durch Luther. In den bereits zitier- 
ten Thesen 14 bis 16 stellt er fest, dass die Furcht die eigentliche Erfahrung des 
Fegefeuers ist, und knüpft daran die These an, dass es im Fegefeuer nicht um 
das Ableisten von Sündenstrafen geht, sondern um den für die wahrhaftige 
Buße notwendigen Übergang von der Furcht zur Liebe, dass also im Fegefeu- 
er, gerade weil es eine zeitlich begrenzte Erfahrung des Schreckens ist, um die 
Beendigung des Schreckens und das Entstehen der Liebe zu Gott gehen muss:

 -Es scheint notwendig, dass in den Seelen im Fegefeuer so der Schrecken ver .״17
mindert wie die Liebe vermehrt wird.“

Ablassbriefe - das ist die Pointe dieser These - tragen zur Verkürzung des 
Fegefeuers nichts bei, weil sie zur Bewältigung der Furcht und des Schreckens 
und zum Entstehen der Liebe nichts beitragen, was hingegen die wahren Buß- 
Übungen, das Almosengeben und die Zuwendung zum Nächsten, tun:

 Die Christen müssen gelehrt werden, dass derjenige, der dem Armen gibt und .״43
dem Bedürftigen leiht, Besseres tut, als wenn er Ablass kauft.
44. Denn durch das Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser, 
aber durch den Ablass wird er nicht besser, sondern lediglich freier von Strafe.“

3.5. Das Evangelium als Bewältigung der Furcht: Wichtiger aber ist, dass Lu- 
ther daraufhinweist, dass das Ablassinstitut diesen Übergang von der Furcht 
zur Liebe nicht bewirken kann, dass dies vielmehr ausschließlich das Wort 
des Evangeliums bewirkt - und damit sind wir an dem Punkt, an dem sich 
im Ablauf der Ablassthesen tatsächlich das Zentrum der späteren reformato- 
rischen Theologie meldet:

 Der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium der Ehre und der .״62
Gnade Gottes.“

Und Luther legt dieses Evangelium aus als den Ursprung einer Änderung des 
Herzens, einer Revolution der Denkungsart, die der Ursprung der wahren Buß- 
gesinnung ist, die im institutionellen Bußsakrament ihren Ausdruck findet:

 -Es ist aber das Evangelium nach dem Apostel in Röm 1 das Wort vom fleischge״
wordenen Gottessohn, der uns ohne unser Verdienst zu Heil und Frieden gegeben 
ist. Es ist das Wort des Heils, das Wort der Gnade, das Wort des Trostes, das Wort 
der Freude, die Stimme des Bräutigams und der Braut, ein gutes Wort, ein Wort 
des Friedens, wie Jesaja sagt im 40. Kapitel: ,Wie lieblich sind die Füße derer, die 
das Evangelium verkündigen, die Frieden verkündigen, die Gutes predigen.‘ Das 
Gesetz aber ist das Wort des Verderbens, das Wort des Zorns, das Wort der Trau- 
rigkeit, das Wort des Schmerzes, die Stimme des Richters und des Angeklagten, das 
Wort der Unruhe, das Wort des Fluches. Nach dem Apostel nämlich ist das Gesetz 
,die Kraft der Sünde, und das Gesetz wirkt den Zorn, es ist das Gesetz des Todes‘. 
Aus dem Gesetz haben wir nichts als ein schlechtes Gewissen, ein unruhiges Herz, 
ein furchtsames Herz angesichts unserer Sünden, die das Gesetz zeigt, aber nicht 
aufhebt und die wir nicht tragen können. Zu den so Gefangenen und Traurigen und
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gahz Verzweifelten kommt das Licht des Evangeliums und pricht Fürchtet euch
nicht; röstet, rOstet men Volk, röstet die Kleinmütigen, siehe, euer Gott, siehe,
das Lamm Gottes, siehe, der die Sünden der Welt trägt, siehe, der allein das (Jesetz
rfüllt für euch, der euch emacht ist ZUF Gerechtigkeit, Heiligung, Weisheit, Erlö-
SUNg, allen, die ih glauben. Wenn das sündige Gewissen diesen süßesten Boten
hört, wird —  05 wieder belebt und jubelt in einem Siegestanz und voller Vertrauen,
und fürchtet schon nıicht mehr den Tod und die dem Tod befreundeten Strafarten
und auch nicht die er Die bislang die trafen fürchteten, en noch
nicht Christus gehört und auch nicht die Stimme des Evangeliums, sondern eher
die Stimme des Moses Aus diesem Evangelium entsteht die wahre Ehre Gottes,
wenn elehrt wird, dass nicht Urc unNnsere erKe, sondern UrC. die na: des
in Christus sich erbarmenden (Gottes das (Gesetz rfüllt ist und rfüllt wird, nicht
UTrC das un, sondern Urc. den Glauben, nicht adurch, dass ott SCOD-
fert wird, sondern dadurch, dass VON Christus es aNZSCNOMME und daran teilge-
NOmMMen wird, dessen WIr alle Anteil en und nehmen. avon später. ®

Die Verkündigung dieses Evangeliums schafft das, Wa der Ablass nicht Ver-

Mag, nämlich das Fegefeuer Zu bewältigen das recht verstandene Fegefeuer,
das 1im Schrecken des Gewlssens besteht

eologia CYrUucCIiSs Kreuzestheologie als Lentrum der Thesen

Diese tröstliche eilNhabe Christus, urc die die Furcht In Liebe verwan-
delt wird, ist NUun aber vgl oben Kreuzesnachfolge und Teilhabe

seinem Leiden und 1es der „theologus crucis”, der „Iheologe
des Kreuzes”, den Luther 1ler erwähnt, „das ist er, der Vom gekreuzigten und
verborgenen ott spricht”.’
» Die Christen sind ermahnen, dass sie sich bemühen, ihrem aup Christus
UrcC Strafe, Tod und folgen.

Und eher Uurc) viel TIrübsal in den Himmel eingehen als auf die Sicherheit
eines falschen]| Friedens vertrauen.“

Und Luther legt diese letzte These In den Resolutiones mıiıt einem einzigen
Satz Au

„Genug ist damit Ve Kreuz und den trafen gesagt das ist heute eın seltenes Wort.”®

Das ist ohl wahr.

Professor Dr. Notger eNCZKa, Theologische der Humboldt-Univer-
sıtät, Systematische eologie, Unter den Linden 6, Berlin;
E-Mai notger.slenczka@theologie.hu-berlin.de

6  6 Resolutiones, BoA l’ 133,7/; 1, 616 f.).
Resolutiones, BoA l!$ l, 613 „id est de deo crucifixo ef abscondito loquens”,

O  O Resolutiones, BoA 1, f) l) 628
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ganz Verzweifelten kommt das Licht des Evangeliums und spricht: Fürchtet euch 
nicht; tröstet, tröstet mein Volk, tröstet die Kleinmütigen, siehe, euer Gott, siehe, 
das Lamm Gottes, siehe, der die Sünden der Welt trägt, siehe, der allein das Gesetz 
erfüllt für euch, der euch gemacht ist zur Gerechtigkeit, Heiligung, Weisheit, Erlö- 
sung, allen, die an ihn glauben. Wenn das sündige Gewissen diesen süßesten Boten 
hört, wird es wieder belebt und jubelt in einem Siegestanz und voller Vertrauen, 
und fürchtet schon nicht mehr den Tod und die dem Tod befreundeten Strafarten 
und auch nicht die Hölle. Daher: Die bislang die Strafen fürchteten, haben noch 
nicht Christus gehört und auch nicht die Stimme des Evangeliums, sondern eher 
die Stimme des Moses. Aus diesem Evangelium entsteht die wahre Ehre Gottes, 
wenn gelehrt wird, dass nicht durch unsere Werke, sondern durch die Gnade des 
in Christus sich erbarmenden Gottes das Gesetz erfüllt ist und erfüllt wird, nicht 
durch das Tun, sondern durch den Glauben, nicht dadurch, dass Gott etwas geop- 
fert wird, sondern dadurch, dass von Christus alles angenommen und daran teilge- 
nommen wird, an dessen Fülle wir alle Anteil haben und nehmen. Davon später.“6

Die Verkündigung dieses Evangeliums schafft das, was der Ablass nicht ver־ 
mag, nämlich das Fegefeuer zu bewältigen - das recht verstandene Fegefeuer, 
das im Schrecken des Gewissens besteht.

4. Theologia crucis - Kreuzestheologie als Zentrum der 95 Thesen

Diese tröstliche Teilhabe an Christus, durch die die Furcht in Liebe verwan- 
delt wird, ist nun aber - vgl. oben unter 2. - Kreuzesnachfolge und Teilhabe 
an seinem Leiden - und genau dies lehrt der ״theologus crucis“, der ״Theologe 
des Kreuzes“, den Luther hier erwähnt, ״das ist der, der vom gekreuzigten und 
verborgenen Gott spricht“.7

 Die Christen sind zu ermahnen, dass sie sich bemühen, ihrem Haupt Christus .״94
durch Strafe, Tod und Hölle zu folgen.
95. Und so eher durch viel Trübsal in den Himmel eingehen als auf die Sicherheit 
eines [falschen] Friedens zu vertrauen.“

Und Luther legt diese letzte These in den Resolutiones mit einem einzigen 
Satz aus:

 Genug ist damit vom Kreuz und den Strafen gesagt - das ist heute ein seltenes Wort.“8״

Das ist wohl wahr.

Professor Dr. Notger Slenczka, Theologische Fakultät der Humboldt-Univer- 
sität, Systematische Theologie, Unter den Linden 6,10099 Berlin;
E-Mail: notger.slenczka@theologie.hu-berlin.de

6 Resolutiones, BoA 1,132,15 -133,7; WA 1, 616 f.).
7 Resolutiones, BoA 1,128,32; WA 1, 613: ״id est de deo crucifixo et abscondito loquens“.
8 Resolutiones, BoA 1,147,30 f; WA 1, 628.


